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1. Rechtliche Grundlagen  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG1 

definiert. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die Tier- und wild le-
benden Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die eu-
ropäischen Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträch-
tigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, 
soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der FFH-
Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im 
Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Ortsumgehung Frei-
berg (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12/10) die Privilegierungsmöglichkeit 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt. So sollen Tötungen von Individuen, die 
im Zusammenhang mit der Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ste-
hen, nicht mehr von dieser Privilegierung erfasst sein, da Art. 12 Abs. 1 a der FFH-

                                                

1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 4 Abs. 96 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist. 
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Richtlinie eine entsprechende Begrenzung des Tötungsverbotes nicht vorsehe. Dies 
hätte grundsätzlich zur Folge, dass in den Fällen, in denen eine Tötung von Indivi-
duen bei der Beseitigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wahrscheinlich ist, 
das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwirklicht würde und für die jeweils 
betroffene Art eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen wäre. 
Diese Rechtsprechung wurde nun durch das Urteil zum Weiterbau der BAB A 14 
(BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az. 9 A 4/13) konkretisiert. Hierin hat das Bundes-
verwaltungsgericht festgestellt, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn das 
baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle 
des allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unter-
liegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird damit erst dann erforder-
lich, wenn sich das Tötungsrisiko des Individuums signifikant über das allgemeine 
Lebensrisiko hinaus erhöht. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von 
den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-

cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maß-

geblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Arti-
kel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. 

 

Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 (1) 

BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu ermitteln, ob vorhabensbedingt Auswirkungen zu 

erwarten sind, die unter die dort genannten Verbotstatbestände fallen. Sollte dies der 

Fall sein, so ist für die relevanten Arten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind. Die Artenschutzprüfung erfolgt 

entsprechend der Vorgaben des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen (12/2015).  

Die Bewertung der landesweiten Erhaltungszustände folgt dabei dem ‚Bericht nach 

Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013 – Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen – 

Deutschland (Hessen-Forst FENA Naturschutz; Stand: 13. März 2014)‘ sowie der 

Veröffentlichung ‚Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens – 2. Fassung 

(VSW et al.; März 2014)‘.  
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2. Datengrundlagen 

Eine aktuelle Begehung des Plangebietes zur Potenzial-Abschätzung wurde am 30. 

Oktober 2018 durchgeführt. Im Zuge dieser Begehung wurden alle Gehölze im 

Plangebiet und seinem funktionalen Umfeld auf das Vorhandensein von Nestern, 

Spechthöhlen oder natürlichen Baumhöhlen untersucht, wie auch Zufallsbeobach-

tungen artenschutzrechtlich relevanter Arten dokumentiert und in die nachstehende 

Bewertung integriert wurden. Eine sytematische Erfassung von Arten oder Arten-

gruppen erfolgte nicht. 

Die Bestandssituation im Plangebiet (weiß gestrichelte Grenzlinie) und seine 

räumliche Einbindung in die Umgebungsstrukturen ist dem nachstehenden Luft-

bildauszug (Google Earth, unmaßstäblich) zu entnehmen; das dargestellte 

Strukturpotenzial entspricht vollständig der Biotopausstattung zum Zeitpunkt der 

aktuellen Begehung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Illustrierung der Bestandssituation im Plangebiet wurde auf den Folgeseiten noch 

eine Fotodokumentation eingefügt (Abbildung 1 bis 3). 
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Abbildung 1: 
 
Blick von Süden auf den 
Nordosten des geplanten 
Vorhabensbereich  (Aufnah-
me:  30. Oktober 2018 - Dr. 
Jürgen Winkler)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Abbildung 2: 
 
Flächig entwickeltes Robi-
niengehölz im Ostteil des 
Vorhabensgebietes  (Auf-
nahme:  30. Oktober 2018  - 
Dr. Jürgen Winkler) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Abbildung 3: 

 

Verbuschende Bracheareale 
prägen das Zentrum des 
Plangebietes  (Aufnahme:  
30. Oktober 2018 - Dr. Jür-
gen Winkler) 
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3. Wirkfaktoren des Vorhabens  

Die Dreher Besitz- und Grundstücksverwaltungs GmbH  Co. KG mit Sitz in 64625 

Bensheim (Darmstädter Straße 5) plant auf den Flurstücken 26/8 und 26/9 in der 

Kernstadt der Stadt Ober-Ramstadt den Neubau von Wohnungen mit Tiefgarage. 

Durch die damit verbundenen Wirkmechanismen, sind beeinträchti-gende Wirkungen 

auf artenschutzrechtlich relevante Vertreter der lokalen Fauna und Flora nicht 

auszuschließen.  

Gemäß  § 44 (1) BNatSchG  ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 
 

Bei der Beschreibung der vorhabensimmanenten Wirkfaktoren wird zwischen  

 Anlagebedingten Wirkfaktoren 

 Baubedingten Wirkfaktoren und 

 Betriebsbedingten Wirkfaktoren unterschieden 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Durch die geplante Flächenumnutzung geht dauerhaft Boden- und Biotopfläche ver-

loren. Dieser unmittelbare Verlust betrifft vor allem einen, von jungen bis mittelalten 

Pioniergehölzen geprägten Gehölzaufwuchs, der das Plangebiet nahezu umläufig als 

rund 10 m breiter Gehölzgürtel umschließt. Dominierende Baumartist hier die 

Robinbie während auch vereinzelte Birken und Zitterpappeln dem Bestand beitreten. 

Im Ostteil ist dieser Gehölzbestand sogar flächig entwickelt, während entlang der 

Roßdörfer Straße noch diverse Straucharten wie Hasel, Weißdorn, Schlehe und 

Holunder randlich eingemischt sind. Der zentrale Bereich des Plangebietes ist 

dagegen als dichte, stark verfilzte und von Altgrasbeständen geprägte Brache  

entwickelt, in die bereitzs deutlich ein Jungaufwuchs der umgebenden Gehölzarten 

eingewandert ist (Typus: verbuschte Brache). Aufgrund des geringen Bestandsalters 

(kaum Bäume mit einem Stammdurchmesser > 20 cm) ist im Betrachtungsraum kein 

Baumhöhlenpotenzial vorhanden – dies umfasst neben natürlich entstandenen 

Höhlen auch Spechthöhlen. Auch waren im Gehölzbestand weder Horste, noch 

mittlere oder größere Baumfreibrüternester nachweisbar.  
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Durch die geänderte Nutzungssituation werden jedoch auch Habitatveränderungen 

verursacht. Dies sind zum einen neu entstehende Gebäude sowie stark anthropogen 

überformte Lebenräume (v.a. Ziergartenflächen) auf den nicht überbaubaren Flächen 

der Wohnanlage. Somit wird das vom Vorhaben beeinflusste Habitatgefüge nur noch 

für weniger spezialisierte Arten nutzbar sein, während gleichzeitig aber auch neue 

Lebensraumtypen entstehen, die von anderen – bisher nicht  vorkommenden Arten – 

besiedelt werden können (bspw. Gebäudestrukturen).  

Durch die geplante Nutzungsänderung kommt es zu unmittelbaren Habitatverlusten 

für die Besiedler der gebietsprägenden Biotoptypen. Hieraus leitet sich eine direkte 

Betroffenheit für standortgebundene Vogelarten der Gehölzbiotope sowie für Boden-

brüter ab. 

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Alle baubedingten Eingriffe sind zeitlich begrenzt und auf die jeweilige Bauab-

schnittsphase beschränkt. Ihr Auftreten ist entsprechend ihrer Qualität zum Teil 

zeitlich entzerrt, tritt aber auch teilweise akkumulierend auf. Die beanspruchten 

Flächen können nach der notwendigen Inanspruchnahme jedoch wieder in den 

ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Hierher zu stellen sind insbesondere: 

 Einrichtung von Baufeldern bzw. Baustellen,  

 Materiallager,  

 Geräusch- und Staubemissionen,  

 Erschütterungen, 

 Baustellenverkehr, 

 Gehölzrodung, 

 Entfernen bzw. Aufbereiten des Fäll- und Schnittgutes, 

 Entfernung der Wurzelstöcke  

 Planierung des Baugrundes sowie 

 Pflanz- und Gestaltungsarbeiten im Rahmen der Kompensationsmaßnahmen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Hierherzustellen sind störökologische Belastungen durch die geplante Nutzung 

(visuelle Reize durch Bewegungen im Bereich der Freiflächen und durch Fahrzeug-

verkehr sowie Lärm- und Lichtreize).  

Dadurch, dass die West- und Südseite des Vorhabensbereiches durch die stark 

befahrene Roßdörfer Straße begrenzt wird, und die Nord- uind Ostseite des 

Plangebietes an die bestehende Bebauung angrenzt, wirken bereits derzeit die 

genannten Störreize auf das Plangebiet ein. Aufgrund der Kleinräumigkeit des 

Plangebietes ist dabei sogar bereits eine fast vollflächige Überlagerung gegeben. Die 

aktuelle Belastungssituation im Plangebiet kann daher nicht mehr als störungsfrei 

bezeichnet sondern muss als deutliche Vorbelastung eingestuft werden. Diese 

Vorbelastungssituation ist zudem maßgeblich prägend für die Zusammensetzung der 

hier angesiedelten, faunistischen Biozönose. 

 



Bebauungsplan Nördlich Roßdörfer Straße  Stadt Ober-Ramstadt 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 
    Dr. Jürgen Winkler   64668 Rimbach  10 

 

4. Abschichtung  

Durch das geplante Vorhaben kommt es ausschließlich zur direkten Inanspruch-

nahme von rein terrestrischen Lebensräumen. Es entstehen dabei direkte Habitatver-

luste sowie Veränderungen der Standortverhältnisse. Die mit dem Vorhaben ent-

stehenden störökologischen Belastungswirkungen sind im vorliegenden Fall in Anbe-

tracht der Vorbelastungssituation als ‚nicht erheblich‘ einzustufen.  

Als artenschutzfachlich relevante Lebensraumtypen im geplanten Vorhabensbereich 

lassen sich aufgrund der vorgefundenen strukturellen Ausstattung überwiegend 

baumgeprägte Gehölzbiotope sowie eine verbuschte Brache abgrenzen. Hinsichtlich 

der Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Taxa bedeutet dies, dass 

ausschließlich Arten oder Artengruppen betroffen sind, die hinsichtlich ihres 

Vorkommens vollständig oder teilweise (Teil-habitatnutzung) an die obengenannten 

Strukturen gebunden sind. Daraus lässt sich folgende Betroffenheitssituation 

ableiten: 

Keine unmittelbare Betroffenheit besteht für Arten / Artengruppen 

 mit struktureller Bindung an Gebäude (synanthrope Arten - bestimmte 
Fledermaus- und Vogelarten),  

 die ausgedehnte Offenlandflächen besiedeln (Feldhamster, Vogelarten des 
Offenlandes) 

 die eine Gewässerbindung besitzen, d.h. im Wasserkörper selbst leben oder 
reproduzieren (Fische, Libellen, Amphibien, aber auch Wasservogelarten)  

 die als Ruheplätze und Reproduktionsstätten Baumhöhlen u.ä. benötigen  

(z.B. bestimmte Fledermaus- und Vogelarten, z.T. auch die Haselmaus) 

 die für ihr Vorkommen Felsstrukturen und / oder besonnte, extensiv genutzte 

oder verbrachte Strukturen benötigen (z.B. div. Heuschreckenarten) 

 der Feuchtgrünlandflächen (bspw. Maculinea-Arten, Großer Feuerfalter) – 

Strukturen sind nicht im Wirkzonenbereich vorhanden 

 die für ihre Reproduktion Totholz und / oder alte Eichenbestände benötigen 

(bspw. Hirschkäfer, Heldbock) 

 mit zoogeographischer Restriktion. 

sowie für artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten (fehlende Standorteignung).  

Nachfolgend wird die Betrachtungsrelevanz verschiedener Artengruppen darge-

stellt. In diesem Zusammenhang wird an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen, 

dass es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, so dass nach derzeitiger Rechtsauffassung für die nach BArtSchV 

‚besonders geschützten‘ Arten die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt.  
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Säugetiere (exklusive Fledermäuse): Vorkommen des artenschutzrechtlich bedeut-

samen Feldhamsters (Cricetus cricetus) sind aufgrund der Gebietsstruktur generell 

auszuschließen; Gleiches gilt für die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), da der 

Gehölzflächenanteil überwiegend durch Robinie bestimmt wird und sich die wenigen 

(potenziellen) Nahrungssträucher im unmittelbaren Straßenrandbereich befinden 

(äußerest geringe Aufenthaltswahrscheinlichkeit) zudem ist das Plangebiet in den 

Siedlungsflächenbestand eingebettet.  

Fledermäuse: Da im Planungsraum weder Gebäudequartierpotenziale, noch Baum-

höhlenquartierpotenziale vorhanden sind, ist eine unmittelbare Betroffenheit von Fle-

dermausarten nicht gegeben. 

Vögel: Für die Gruppe der Vögel besteht eine Betrachtungsrelevanz. 

Reptilien: Für das Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicu-

laris) fehlen die Vorkommensvoraussetzungen völlig. Aufgrund der Habitatbeding-

ungen (hoher Bestockungs- und damit verbundener hoher Beschattungsgrad, ver-

buschte Brache mit dichter Vegetationsdeckung) und der Struktur der Umge-

bungsbereiche (Siedlungsflächen) sind auch Vorkommen der artenschutzrechtlich 

bedeutsamen Arten Mauereidechse (Podacris muralis), Zauneidechse (Lacerta 

agilis) und Schlingnatter (Coronella austriaca) auszuschließen. 

Amphibien: Durch die Inanspruchnahme terrestrischer Lebensräume nicht betroffen. 

Fische: Durch die Inanspruchnahme terrestrischer Lebensräume nicht betroffen.  

Libellen: Durch die Inanspruchnahme terrestrischer Lebensräume nicht betroffen.  

Heuschrecken: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa  Heide-

schrecke (Gampsocleis glabra) sind wegen der fehlenden Standorteigenschaften 

(keine ausgeprägte Xerothermie)  auszuschließen. 

Tagfalter: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie Dunkler  und Heller 

Ameisenbläuling (Maculinea nausithous, Maculinea teleius) sind wegen der stand-

ortökologischen Gegebenheiten auszuschließen; Bestände der essentiellen Falter- 

und Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) fehlen völlig. 

Totholzbesiedelnde Käfer: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

etwa der Große Heldbock (Cerambyx cerdo) sind aufgrund fehlender Standorteigen-

schaften (geeignete Eichenbestände) auszuschließen. 

Sonstige Arten: Vorkommen sonstiger, artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

bspw. der Spanischen Flagge (Euplagia quatripunctaria) sind aufgrund der im Gebiet 

nicht vorhandenen, spezifischen standortökologischen Bedingungen auszuschließen.  

Pflanzenarten: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten sind - wegen der 

fehlenden Standorteignung - auszuschließen. 

Als für das Plangebiet relevante Artengruppen verbleibt demnach allein die Gruppe 

der Vögel. 
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5.  Wirkungsanalyse 

Nachfolgend wird – differenziert nach einzelnen Artengruppen – bewertet, inwieweit 

die potenziell festgestellte Betroffenheit durch die lokal herrschenden Bedingungen 

tatsächlich besteht, welche Arten ggf. davon betroffen sind und wie erheblich die 

vorhabensbedingte Eingriffswirkung jeweils einzuschätzen ist.  

 

5.1  Säugetiere (excl. Fledermäuse) 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich 

relevante Säugetierarten vorhanden. Ein Vorkommen dieser Arten ist daher auszu-

schließen.  

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe - wie bspw. für den erwartbaren Igel (Echinaceua europaeus) - die Not-

wendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Eine Wirkungsanalyse ist daher 

für die derart klassifizierten Arten entbehrlich.  

Empfohlene Maßnahme zur Förderung der lokalen Säugetierfauna: 

E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna 

zu vermeiden wird allerdings empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von 10 cm einzuhalten. 

 

5.2  Fledermäuse  

Für die Artengruppe der Fledermäuse wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dem-

entsprechend kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 
 
5.3  Vögel 

Die Gruppe der Vögel wird nach Artengruppen betrachtet, die aufgrund ihrer ökolo-

gischen Schwerpunktausrichtung zusammengefasst werden können. Es liegen 

Nachweise für vier Arten mit einem landesweit ungünstig-unzureichenden Erhal-

tungszustand vor. Für diese Arten erfolgt eine detaillierte Artenschutzprüfung (siehe 

Prüfbögen im Anhang). Für Arten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand 

(21 Arten) erfolgt dagegen eine tabellarische Betrachtung ihrer artenschutzrechtli-

chen Belange. Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-schlechten Erhaltungszu-

stand sind in Anbetracht der räumlichen und strukturellen Gegebenheiten nicht zu 

erwarten. 
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Greifvögel  

Nach den Begehungen in 2018 sind Brutvorkommen der beiden im Vorhabensgebiet 

beobachteten Greifvogelarten Mäusebussard (Buteo buteo) und Turmfalke (Falco 

tinnuculus) für dieses definitiv auszuschließen, da innerhalb des Plangebietes keine 

Horststandorte nachweisbar waren und letztendlich auch keine geeigneten Träger-

bäume für Horste in der derzeitigen Strukturausbildung vorhanden sind. Hierdurch 

werden - auch perspektivisch – Brutvorkommen von Greifvogelarten bereits grund-

sätzlich ausgeschlossen. Eine Nutzung des Vorhabensgebietes als Teil ihres Nah-

rungshabitates ist für beide Arten jedoch nachweislich gegeben. Reine Jagdhabitate 

unterliegen jedoch nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

 
Eulen 

Da innerhalb des geplanten Eingriffsraumes keine großen  Baumfreibrüternester 

oder gar Horste vorhanden sind, lässt sich ein Vorkommen der Waldohreule (Asio 

otus – Sekundärnutzer großer Nester bzw. Horste) begründet ausschließen. Glei-

ches gilt für den Waldkauz (Strix aluco – Höhlenbewohner), dessen standortökologi-

sches Anforderungsprofil ebenfalls nicht erfüllt wird (Fehlen von Baumhöhlen). Ein 

Vorkommen der streng an Waldbiotope gebundenen Arten Raufußkauz (Aegolius 

funereus) und Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) kann ebenfalls aufgrund der 

für beide Arten ungeeigneten standortökologischen Gegebenheiten ausgeschlossen 

werden. Auch der Steinkauz (Athene noctua) als Höhlenbrüter in alten Streuobstbe-

ständen und die Schleiereule (Tyto alba) als Gebäudebrüter finden im Plangebiet 

keine geeigneten Bruthabitatstrukturen vor (fehlende Baumhöhlen bzw. Gebäude). 

Gleiches gilt auch für den Uhu (Bubo bubo) der seinen Nistplatz im Regelfall im Be-

reich hoher Felssteilwände anlegt. Eine Nutzung des Vorhabensgebietes als Teil 

ihres Nahrungshabitates ist allerdings für einige der genannten Eulenarten möglich. 

Reine Jagdhabitate unterliegen jedoch nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) 

BNatSchG.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Luftjäger 

Hierzu rechnen im betroffenen Landschaftsraum Arten wie Mauersegler (Apus apuis) 

oder Mehl- und Rauchschwalbe (Delichon urbica, Hirundo rustica). Alle Arten wären 

im Bereich des Betrachtungsraumes nur als Nahrungsgäste vertreten, die den Luft-

raum über dem Gelände nutzen. Auch bei der geplanten Flächennutzung bleibt diese 

Funktion – wenn auch eingeschränkt - erhalten. Nutzbare Bruthabitatstrukturen 

fehlen für alle hierher zu stellenden Arten im Bereich des Vorhabensgebietes. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  
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Wassergebundene Vogelarten 

Im Plangebiet sind keine Wasserflächen vorhanden; für das Vorkommen von Arten 

dieser ökologischen Gruppe ist der Vorhabensbereich daher völlig irrelevant.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

 
Arten der Röhrichte 

Das Vorhaben betrifft keine ausgebildeten Röhrichtbestände; demzufolge sind auch 

keine Vorkommensbedingungen für Vogelarten die im Röhricht leben, bzw. Rörichte 

als Bruthabitatstruktur benötigen - wie bspw. Rohrammer (Emberiza schoeniclus) 

oder Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) – gegeben. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

 
Synanthrope Arten 

Hierunter rechnen im betroffenen Landschaftsraum formal der beobachtete Haus-

sperling (Passer domesticus) sowie der ebenfalls gesichtete Hausrotschwanz 

(Phoenicurus ochruros), aber auch Bachstelze (Motacilla alba) und Amsel (Turdus 

merula) sowie die obengenannten ‚Luftjäger‘. Aufgrund des gänzlich fehlenden 

Gebäudebestandes finden Arten dieser Gruppe im Untersuchungsraum derzeit 

jedoch keine geeigneten Vorkommensbedingungen. Durch die geplante Umnutzung 

wird das Vorkommen dieser Arten – längerfristig – ggf. sogar begünstigt.  

Aufgrund seines landesweit als ungünstig-unzureichend bewerteten Erhaltungszu-

stand wurden formal für den Haussperling die entsprechenden Prüfbögen erstellt. Es 

tritt jedoch weder für den Haussperling, noch für andere synanthrope Vogelarten ein 

Verbotstatbestand nach  § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist für keine der 

hierher zu stellenden Arten erforderlich. Die formalen Prüfbögen sind dem Anhang 

beigelegt. 

 
Gehölzgebundene Avifauna 

Für die Gruppe der gehölzgebundenen Vogelarten besitzt das Vorhabensgebiet auf-

grund seines Gehölzbestandes eine gesteigerte Bedeutung. Allerdings fehlen auf-

grund des doch sehr geringen Bestandsalters Höhlen- und Spechtbäume, wie auch 

keine großen oder mittleren Baumfreibrüternester registriert werden konnten. Eine 

unmittelbare Betroffenheit ist daher allein für Heckenbrüter und kleine Baumfreibrüter 

gegeben. Artenschutzrechtlich sind vor allem die möglichen Brutvorkommen von 

Girlitz (Serinus serinus) und Stieglitz (Carduelis carduelis) besonders zu betrachten.  

Da für alle hier eingeordneten Arten – mit Ausnahme von Girlitz und Stieglitz - der 

Erhaltungszustand in Hessen noch als günstig bewertet wird, erfolgt für diese Arten 

nur eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen Belange. Für den Girlitz 

und den Stieglitz wurde dagegen aufgrund ihres landesweit als ungünstig-unzu-
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reichend bewerteten Erhaltungszustandes eine detaillierte Wirkungsanalyse durch-

geführt. Es tritt bei Berücksichtigung der nachstehenden Maßnahme für keine der 

geprüften Arten ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme 

ist somit für keine der hier einzuordnenden Arten erforderlich, zumal auch die 

Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen 

Funktion im räumlichen Zusammenhang für die betroffenen Arten hinreichend erfüllt 

werden (vgl. dazu die nachstehend eingefügte Abbildung). Die formalen Prüfbögen 

mit den Prüfergebnissen für Girlitz und Stieglitz sind dem Anhang beigelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Bebauungsplan Nördlich Roßdörfer Straße  Stadt Ober-Ramstadt 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 
    Dr. Jürgen Winkler   64668 Rimbach  16 

 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 01 Beschränkung der Rodungszeit: Die Rodung von Gehölzen muss außer-

halb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28. Februar – erfolgen; 

dies umfasst ausdrücklich auch die Rodung kleinflächiger Gehölze und 

den Rückschnitt von Ästen. 

 
Arten gehölzarmer Habitatkomplexe  

Hierher werden Vogelarten gestellt, die für ihr Vorkommen zwar einen gewissen 

Anteil an Gehölzstrukturen benötigen, darüberhinaus jedoch auch auf das Vorhan-

densein von gehölzfreien Strukturkomponenten angewiesen sind. Diese Kategorie ist 

daher als Übergang zwischen den gehölzgebundenen Arten und den Offenlandarten 

zu sehen. Typus-Arten dieser Gruppe sind Bluthänfling (Acanthis cannabina), Dorn-

grasmücke (Sylvia communis), Neuntöter (Lanius collurio) oder Schwarzkehlchen 

(Saxicola torquata). Durch die mit dem geplanten Vorhaben einhergehenden Wirk-

qualitäten werden allerdings keine Habitatstrukturen beeinträchtigt, die der beschrie-

benen Ausbildung entsprechen.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

 
Arten der gehölzfreien  Brachen und Ruderalfluren 

Hierher werden die als Brutvogelarten im Vorhabensbereich anzunehmenden Arten 

Fitis (Phylloscopus trochilus), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Goldammer (Emberi-

za citrinella), Heckenbraunelle (Prunella modularis), Rotkehlchen (Erithacus rubecu-

la), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita) ge-

stellt, die ihre Nester in Altgrasbeständen, in Hochstaudengruppen, aber auch ein-

fach in Bodenmulden unter überhängender Vegetation anlegen. Auch die im Ab-

schnitt ‚synanthrope Arten‘ beschriebenen Arten Bachstelze (Motacilla alba) und 

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) nutzen durchaus derartige Strukturen. 

Aufgrund der strukturellen Situation innerhalb des Plangebietes ist eine grund-

sätzliche Bruthabitateignung für Vertreter dieser ökologischen Gruppe gegeben, wo-

raus sich auch eine grundsätzliche Betroffenheit ableitet und sich die Notwendigkeit 

einer Wirkungsanalyse ergibt. Artenschutzrechtlich ist vor allem das mögliche Brut-

vorkommen der Goldammer besonders zu betrachten. 

Da für alle hier eingeordneten Arten – mit Ausnahme der Goldammer - der Erhal-

tungszustand in Hessen noch als günstig bewertet wird, erfolgt für diese Arten nur 

eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen Belange. Für die Goldammer 

wurde dagegen aufgrund ihres landesweit als ungünstig-unzureichend bewerteten 

Erhaltungszustand eine detaillierte Wirkungsanalyse durchgeführt. Es tritt bei Be-

rücksichtigung der nachstehenden Maßnahme für keine der geprüften Arten ein 

Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit für keine 

der hier einzuordnenden Arten erforderlich, zumal auch die Anforderungen des § 44 

(5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zu- 
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sammenhang für die betroffenen Arten hinreichend erfüllt werden (vgl. dazu die an-

hängende Karte 1). Die formalen Prüfbögen mit den Prüfergebnissen für die Gold-

ammer sind dem Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 02 Beschränkung der Ausführungszeit: Die Durchführung der Erdarbeiten 

und der Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also zwi-

schen 01. Oktober und 28. Februar – erfolgen um Gelege von Bodenbrü-

tern zu schützen. 

Maßnahmenalternative: Sollten die zeitlichen Vorgaben der Bauzeitenbe-

schränkung nicht einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend 

durchzuführen. Hierzu muss das beanspruchte Gelände unmittelbar vor 

dem Abschieben der Vergetationsdecke sorgfältig durch fachlich geeig-

netes Personal, auf vorhandene Bodennester abgesucht werden; im 

Nachweisfall ist die Einrichtung bzw. der Baubeginn bis nach dem Aus-

fliegen der Jungen zu verschieben. Die UNB erhält in diesem Fall einen 

Ergebnisbericht. 

 
Offenlandarten 

Für die Gruppe der Offenlandarten besitzt das Plangebiet aufgrund seiner strukturel-

len Ausbildung (Gehölzbestände) keine Bedeutung.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 

 
Rastvogelarten 

Hierher werden Arten gestellt, die nur periodisch und kurzzeitig – während des 

Herbst- und Frühjahrszuges oder als Wintergäste - im Gebiet vertreten sind. Für die-

se Arten ist das Plangebiet aufgrund seiner Kleinräumigkeit, seiner strukturellen Aus-

stattung, seiner Einbindung in die bestehende Siedlungsfläche und der störökologi-

schen Vorbelastung der Randbereiche (Straße, Fußweg) unattraktiv.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Sonstige Vogelarten 

Hierunter rechnen Arten, die im Gebiet vorkommen, aber artenschutzrechtlich nicht 

von Interesse sind. Es handelt sich entweder um Gefangenenflüchtlinge oder 

eingebürgerte Arten (Neozoen) sowie um freifliegende Haustierarten. Zu nennen ist 

im konkreten Fall die Haustaube (Columba livia).  

Für diese Artengruppe sind vorhabensbedingte Beeinträchtigungen bereits im Grund-

satz auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 
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Erläuterung zu den Tabellen  

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) 

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem 

Erhaltungszustand (gelb)  

 

Die Erläuterungen erfolgen spaltenweise von links nach rechts: 

Deutscher Artname: verbreiteter, ggf, umgangssprachliche Bezeichnung; 
Synonyme sind möglich 

Wissenschaftlicher Artname: eindeutige Artbenennung 

Potenzielles Vorkommen: beschreibt den aufgrund der strukturellen Verhältnisse 
möglichen Vorkommensstatus der Art bezogen auf den Geltungsbereich des Plan-
gebietes 

Schutzstatus BNatSchG: b – besonders geschützte Art; s – besonders und streng 
geschützte Art 

Status: I – regelmäßige oder ehemals regelmäßige Brutvogelart 

Nachweis: 2018: Nachweis im Rahmen der aktuellen Begehungen; potenziell: 
Vorkommen als Brutvogelart mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG: 
§ 44 (1) Nr. 1 - Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
§ 44 (1) Nr. 2 - Störungstatbestände 
§ 44 (1) Nr. 3 - Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

Darstellung ‚(X)‘: Art besitzt nur Gastvogelstatus, ohne engere Gebietsbindung 

Erläuterungen zur Betroffenheit: Auszüge aus Kartierungsunterlagen, 
begleitenden Gutachten oder zuordenbarer Literatur; ggf. auch Verweise auf die 
Anwendbarkeit des § 44 (5) BNatSchG 

Maßnahmenhinweise: Beschreibung vorgesehener Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung, -minimierung und –kompensation – vgl. dazu die betroffenen, 
ökologischen Gruppen und Kapitel 6. 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Potenzielles 

Vorkommen 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Amsel Turdus merula Brutvogel b I 2018 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch 

Gehölzrodungen; Störung 

während der Bauzeit;  § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 01 

Blaumeise Parus caeruleus Randsiedler b l 2018  X  Kein Nachweis einer nutz-

baren Bruthöhle im Vorha-

bensbereich; Habitatverän-

derung und bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 

Buchfink Fringilla coelebs Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch 

Gehölzrodungen; Störung 

während der Bauzeit;  § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 01 

Eichelhäher Garrulus glandarius Nahrungsgast b l 2018  X  Kein Nestnachweis im Vor-

habensgebiet; Habitatver-

änderung; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 

 

Elster Pica pica Randsiedler b l 2018  X  Kein Nestnachweis im Vor-

habensgebiet; Habitatver-

änderung; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Potenzielles 

Vorkommen 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Fitis  Phylloscopus 

 trochilus 

Brutvogel b l 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; v.a. bauzeitliche Stö-

rungen; § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Gartengrasmücke Sylvia borin Brutvogel b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; v.a. bauzeitliche Stö-

rungen; § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Grünfink Carduelis chloris Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch 

Gehölzrodungen; Störung 

während der Bauzeit;  § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 01 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Brutvogel  b l 2018 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; v.a. bauzeitliche Stö-

rungen; § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Potenzielles 

Vorkommen 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Heckenbraunelle Prunella modularis Brutvogel b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; v.a. bauzeitliche Stö-

rungen; § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Kohlmeise Parus major Randsiedler b l 2018  X  Kein Nachweis einer nutz-

baren Bruthöhle im Vorha-

bensbereich; Habitatverän-

derung und bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 

Mäusebussard Buteo buteo  Nahrungsgast    b l 2018  X  Kein Horstnachweis im 

Vorhabensgebiet; Habitat-

veränderung; v.a. bauzeitli-

che Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch 

Gehölzrodungen; Störung 

während der Bauzeit;  § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 01 

Rabenkrähe Corvus corone  Nahrungsgast b l 2018  X  Kein Nestnachweis im 

Vorhabensgebiet; Habitat-

veränderung; v.a. bauzeitli-

che Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Potenzielles 

Vorkommen 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Ringeltaube Columba palumbus Nahrungsgast b l 2018  X  Kein Nachweis eines 

Nestes im Vorhabensbe-

reich; Habitatveränderung 

und bauzeitliche Störun-

gen; § 44 (5) BNatSchG ist 

gegeben 

-- 

Rotkehlchen Erithacus rubecula Brutvogel b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; v.a. bauzeitliche Stö-

rungen; § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Singdrossel Turdus philomelos Brutvogel   b l potenziell X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch 

Gehölzrodungen; Störung 

während der Bauzeit;  § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 01 

Star Sturnus vulgaris Randsiedler b l 2018  X  Kein Nachweis einer nutz-

baren Bruthöhle im Vorha-

bensbereich; Habitatverän-

derung und bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 

Turmfalke Falco tinnunculus Nahrungsgast   s l 2018  (X)  Kein Horstnachweis im 

Vorhabensgebiet; Habitat-

veränderung; v.a. bauzeitli-

che Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

-- 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Zaunkönig Troglodytes  

troglodytes 

Brutvogel b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; v.a. bauzeitliche Stö-

rungen; § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 

Zilpzalp  Phylloscopus 

 collybita 

Brutvogel b l potenziell X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch Abschieben der Ve-

getationsdecke und Lager-

ung; v.a. bauzeitliche Stö-

rungen; § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben 

V 02 
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand  (gelb)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Potenzielles 

Vorkommen 

Schutzstatus 

B NatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur     

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Girlitz Serinus serinus Brutvogel b l potenziell X X X Vgl. Einzelprüfung V 01 

Goldammer  Emberiza citrinella Brutvogel b l potenziell X X X Vgl. Einzelprüfung V 02 

Haussperling Passer domesticus Randsiedler b l 2018  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

Stieglitz  Carduelis carduelis Brutvogel b l 2018 X X X Vgl. Einzelprüfung V 01 

Eine Betroffenheit der vorstehend aufgeführten vier Vogelarten mit einem ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand ist nicht aus-

zuschließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden im Anschluss überprüft.  
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5.4  Reptilien 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung nur suboptimale Vorkommensbedingungen für arten-

schutzrechtlich relevante Arten vorhanden. Ein Vorkommen dieser Arten ist daher 

auszuschließen. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe – wie bspw. für die erwartbare Blindschleiche (Anguis fragilis) - die Notwen-

digkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Dementsprechend ist eine Wir-

kungsanalyse entbehrlich.  

 

5.5  Amphibien 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

5.6  Fische 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

5.7  Libellen 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

5.8  Tagfalter 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich 

relevante Tagfalterarten vorhanden. Ein Vorkommen dieser Arten ist daher auszu-

schließen.  

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Dementspre-

chend entfällt eine Wirkungsanalyse.   
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5.9  Heuschrecken 

Artenschutzrechtlich relevante Heuschreckenarten kommen in Deutschland nicht vor. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Dementspre-

chend entfällt eine Wirkungs-analyse.  

 

5.10 Totholzbesiedelnde Käfer 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

5.11 Sonstige Arten 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung nur suboptimale Vorkommensbedingungen für arten-

schutzrechtlich relevante Arten vorhanden. Ein Vorkommen dieser Arten ist daher 

auszuschließen.  

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Dementspre-

chend entfällt eine Wirkungsanalyse.  

 

5.12 Pflanzenarten 

Für diese Artengruppe fehlt die standortökologische Eignung für das Vorkommen 

artenschutzrechtlich relevanter Arten. Ein Vorkommen dieser Arten ist daher aus-

zuschließen. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nach BArtSchV ‚besonders geschützten‘ Arten dieser 

Gruppe die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung. Dementspre-

chend entfällt eine Wirkungsanalyse. 
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6.  Maßnahmenübersicht 

Um das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 (1) 

BNatSchG zu vermeiden, ist – auf Basis der ermittelten, faunistischen Daten - die 

Durchführung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zwingend. Die Maßnah-

mendarstellung erfolgt getrennt nach Maßnahmentypen, deren Syste-matik der 

artenschutzrechtlichen Betrachtung entlehnt ist, wie sich auch die Maßnahmen-

kennung dort entsprechend wiederfindet: 

Vermeidungsmaßnahmen: 

V 01 Beschränkung der Rodungszeit: Die Rodung von Gehölzen muss außer-

halb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28. Februar – erfolgen; 

dies umfasst ausdrücklich auch die Rodung kleinflächiger Gehölze und 

den Rückschnitt von Ästen. 

V 02 Beschränkung der Ausführungszeit: Die Durchführung der Erdarbeiten 

und der Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also zwi-

schen 01. Oktober und 28. Februar – erfolgen um Gelege von Bodenbrü-

tern zu schützen. 

Maßnahmenalternative: Sollten die zeitlichen Vorgaben der Bauzeitenbe-

schränkung nicht einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend 

durchzuführen. Hierzu muss das beanspruchte Gelände unmittelbar vor 

dem Abschieben der Vergetationsdecke sorgfältig durch fachlich geeig-

netes Personal, auf vorhandene Bodennester abgesucht werden; im 

Nachweisfall ist die Einrichtung bzw. der Baubeginn bis nach dem Aus-

fliegen der Jungen zu verschieben. Die UNB erhält in diesem Fall einen 

Ergebnisbericht. 

 

CEF-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

 

FCS-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

 

Kompensationsmaßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 
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Sonstige Maßnahmen: 

S 01 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

 

Empfohlene Maßnahmen: 

E 01 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Kleinsäugerfauna 

zu vermeiden wird allerdings empfohlen bei Zäunen ein Bodenabstand 

von 10 cm einzuhalten. 
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7. Fazit 

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung er-

gab sich das Erfordernis für 25 Vogelarten eine artenschutzrechtliche Betrachtung 

durchzuführen. Für vier Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-unzureichenden 

Erhaltungszustand  erfolgte dabei eine spezifische, formale Artenschutzprüfung. 

Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand sind in 

Anbetracht der räumlichen und strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. 

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichti-

gung der formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhal-

tigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten 

europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsicht-

lich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang werden 

für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. 

 

Ausnahmeerfordernis 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahme-

erfordernis. 

 

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange 

aller vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass – bei Berücksichtigung 

entsprechender Maßnahmen – durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie 

keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Der geplanten Wohnbebauung im 

Bereich ‚Nördlkich Roßdörfer Straße‘ in Ober-Ramstadt kann daher aus fachlicher 

und artenschutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden. 

 

Artenschutzbeitrag erstellt: 

Dr. Jürgen Winkler 
Steinbühl 11, 64668 Rimbach 

Rimbach, den 29. November 2018 

 

 

 

Dr. Jürgen Winkler 
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Prüfbögen der formalen Artenschutzprüfung 

Teilgruppe Vögel  

Girlitz (Serinus serinus) 
Goldammer (Emberiza citrinella) 

Haussperling (Passer domesticus) 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 
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Teilgruppe Vögel  

Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im baumgeprägten Kulturland und in menschlichen 
Umfeld (Parks, Alleen, Gärten) aber auch an Waldrändern 
und Hecken; Heckenbrüter 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund des vorhandenen Strukturangebotes im Plange-
biet und des für den betroffenen Landschaftsraum bekann-
ten Vorkommens ist für den Girlitz ein Brutvorkommen im 
Vorhabensgebiet nicht auszuschließen 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Die Rodung der innerhalb des Plange-
bietes vorhandenen Gehölze  ist als 
(potenzieller) Bruthabitatverlust zu 
bewerten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Das geplante Nutzungskonzept er-
möglicht keinen hinreichenden Gehölz-
erhalt um Beeinträchtigungen von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
grundsätzlich auszuschließen 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Im funktionalen Umfeld gibt es hinrei-
chend geeignete Habitatpotenziale. 
Aufgrund seiner synanthropen Orien-
tierung findet der Girlitz durchaus auch 
in den Siedlungsrandbereichen geeig-
nete Ausweichhabitate 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

  



Bebauungsplan Nördlich Roßdörfer Straße  Stadt Ober-Ramstadt 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 
 Dr. Jürgen Winkler           64668 Rimbach 33 

 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Girlitz (Serinus serinus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen bei Ge-
hölzrodungen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Beschränkung der Rodungszeit  
(V 01)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art zeigt synanthrope Ten-
denzen und brütet gerne in Gär-
ten und Parks, bzw. nutzt Gehöl-
ze in den Freiflächen als Sing- 
und Ansitzwarten. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Brütet vorwiegend in offenem Gelände mit Bäumen und 
Büschen, aber auch an Waldrändern und in Schlagfluren; 
die Goldammer legt ihr Nest meist auf dem Boden an 
(Bodenbrüter), selten nur bodennah im Gestrüpp; als 
Baumaterial werden Halme, Würzelchen, Flechten und 
Moos genommen; innen sind die Nester mit Hälmchen und 
Haaren ausgepolstert; Stand- und Strichvogel der im 
Winter oft in großen Gesellschaften umherstreift und auch 
bis in die Siedlungsbereiche vordringt. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund des vorhandenen Strukturangebotes im Plange-
biet und des für den betroffenen Landschaftsraum bekann-
ten Vorkommens ist für die Goldammer ein Brutvorkommen 
im Vorhabensgebiet nicht auszuschließen 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im  Bereich der verbuschten Brache 
im Zentrum des geplanten Eingriffs-
raumes sind geeignete Siedlungsbe-
dingungen für die Goldammer vorhan-
den 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Es muss davon ausgegangen wer-
den, dass besetzte Bruthabitate im 
Zuge der Baufeldfreimachung zerstört 
werden kann 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Im funktionalen Umfeld sind hinrei-
chend geeignete Bruthabitatstruktu-
ren für die Anlage neuer Nester vor-
handen  

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch 
Eingriffe in die Vegetations-
schicht 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Beschränkung der Ausführungs-
zeit oder vorlaufende Kontrolle  
(V 02) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Für die Goldammer ist eine Ver-
lagerung ihres Bruthabitates in 
störungsarme Ausweichbezirke 
anzunehmen, da hierfür als Be-
messungsgrundlage die Gemar-
kung Ober-Ramstadt heranzuzie-
hen ist, in der  in hinreichendem 
Maße geeignete Strukturensemb-
les zur Verfügung stehen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Goldammer (Emberiza citrinella) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Haussperling (Passer domesticus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Siedler im baumgeprägten Kulturland und an Waldrändern; 
geringere anthropogene Bindung als Haussperling; brütet  
in Baumhöhlen und Nistkästen. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Be-
gehung für den Betrachtungsraum nachgewiesen; aufgrund 
der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung mit den 
Beobachtungsdaten wird der Haussperling als Randsiedler 
eingestuft, der zur Nahruzngssuche in das Plangebiet 
einwechselt. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Eingriffsraum sind 
keine nutzbaren Bruthabitatstrukturen 
für den Hausperling vorhanden; hier 
nur als Gastvogelart nachgewiesen  

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt  

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

  



Bebauungsplan Nördlich Roßdörfer Straße  Stadt Ober-Ramstadt 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 
 Dr. Jürgen Winkler           64668 Rimbach 38 

 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Haussperling (Passer domesticus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Keine Neststandorte im geplan-
ten Eingriffsraum, weshalb auch 
keine Gelege oder Nestlinge be-
troffen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art ist an das anthropogen 
Umfeld angepasst und gilt als 
weitgehend unempfindlich ge-
genüber anthropogen verur-
sachten Störreizen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Besiedelt häufig offenes Gelände mit eingestreuten 
Gehölzstrukturen oder Waldränder, aber auch lichte 
Wälder, Parks und Obstgärten; die Nester werden immer 
relativ hoch, oft in Astgabeln weit außen von Seitenzweigen 
angelegt (kleiner Baumfreibrüter) 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  entfällt 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen Aufgrund des vorhandenen Strukturangebotes im Plange-
biet und des für den betroffenen Landschaftsraum bekann-
ten Vorkommens ist ein Brutvorkommen im Vorhabensge-
biet nicht auszuschließen 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Jede Rodung von Baumgehölzen im 
Plangebiet ist als Verlust potenzieller 
Bruthabitatstrukturen zu bewerten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Das geplante Nutzungskonzept er-
möglicht keinen hinreichenden Gehölz-
erhalt um Beeinträchtigungen von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
grundsätzlich auszuschließen 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein Im funktionalen Umfeld gibt es hinrei-
chend geeignete Habitatpotenziale. 
Aufgrund seiner synanthropen Orien-
tierung findet der Stieglitz durchaus 
auch in den Siedlungsrandbereichen 
geeignete Ausweichhabitate 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Rodung der im Betrach-
tungsraum vorhandenen Baum-
gehölze kann es zu Verlusten 
von Gelegen sowie Verletzungen 
oder gar Tötungen von Nestlin-
gen kommen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Beschränkung der 
Rodungszeit (V 01) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Aufgrund der vorhandenen Vor-
belastung ist mit keinen erhebli-
chen Störungen zu rechnen, zu-
dem zeigt die Art synanthrope 
Tendenzen und dringt in die 
Siedlungsbereiche vor 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 

 

 

 


